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Antrag 

der Abgeordneten Doris Rauscher, Diana Stachowitz, Michael Busch, Margit Wild, 
Christian Flisek, Dr. Simone Strohmayr, Ruth Waldmann, Horst Arnold, Klaus 
Adelt, Inge Aures, Florian von Brunn, Martina Fehlner, Harald Güller, Volkmar 
Halbleib, Alexandra Hiersemann, Annette Karl, Natascha Kohnen, Ruth Müller, 
Markus Rinderspacher, Florian Ritter, Stefan Schuster, Arif Taşdelen SPD 

Finanzierungslücke beim Kindergartenzuschuss schließen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, auch jenen Kindern einen Kindergartenzuschuss 
in Höhe von 100 Euro pro Monat zu zahlen, die einen Kindergarten in Bayern bereits 
vor Vollendung ihres dritten Lebensjahres besuchen und deren Eltern über der aus-
schließenden Einkommensgrenze von 60.000 Euro brutto pro Jahr für den Bezug des 
Krippengeldes liegen. 

 

 

Begründung: 

Für die Gewährung des Krippengeldes und des Kindergartengeldes gelten in Bayern 
unterschiedliche Bedingungen. Während der Kindergartenzuschuss in Höhe von 
100 Euro pro Monat pauschal für alle Kindergartenkinder (zum Stichtag über drei Jah-
ren) ausgezahlt wird, wird das Krippengeld, welches ebenfalls 100 Euro pro Monat be-
trägt nur bis zu einer Einkommensgrenze bis zu 60.000 Euro brutto zuzüglich 
5.000 Euro je Geschwisterkind ausgezahlt. Diese Einkommensgrenze – welche im 
Hochpreisland Bayern generell sehr niedrig ist – ist ausschließend, was bedeutet, dass 
bereits bei einem Verdienst von einem Euro mehr pro Jahr der Anspruch komplett ent-
fällt. 

Das Krippengeld wird zu Beginn des zweiten Lebensjahres ausgezahlt bis zu dem Tag, 
an dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet hat oder in den Kindergarten wechselt. 
Da der staatliche Kindergartenzuschuss jedoch erst ab dem 1. September des Kalen-
derjahres gewährt wird, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, entsteht für 
einige Kinder, welche bereits vor Vollendung ihres dritten Lebensjahres in den Kinder-
garten wechseln und deren Eltern über der Einkommensgrenze von 60.000 Euro brutto 
liegen, somit eine Finanzierungslücke. Hierdurch kann es vorkommen, dass Eltern, de-
ren Kind in die Finanzierungslücke fällt, einen erhöhten Kindergartenbeitrag zahlen 
müssen, da der Kindergartenzuschuss des Freistaates für ihr Kind nicht ausgezahlt 
wird. Grund hierfür ist allein der unterschiedliche Geburtstag des Kindes, welcher in 
Extremfällen nur ein paar Tage Unterschied ausmachen kann. 

Kommunen wie die Stadt München haben diese Finanzierungslücke bislang aus eige-
nen Mitteln ausgeglichen, wodurch der Stadt Kosten in Höhe von über 1 Mio. Euro pro 
Jahr entstanden sind. Es wäre jedoch Aufgabe der Staatsregierung, diese Bildungsun-
gerechtigkeit aus Landesmitteln auszugleichen und alle Eltern gleichermaßen bei den 
Kindergartengebühren zu entlasten. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 

Antrag der Abgeordneten Doris Rauscher, Diana Stachowitz, Michael Busch u.a. 
SPD 
Drs. 18/17393 

Finanzierungslücke beim Kindergartenzuschuss schließen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Doris Rauscher 
Mitberichterstatter: Thomas Huber 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 
federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfra-
gen hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 50. Sitzung am 
30. September 2021 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen hat den Antrag in seiner 
115. Sitzung am 10. November 2021 mitberaten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Enthaltung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Doris Rauscher 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Doris Rauscher, Diana Stachowitz, Michael Busch, 
Margit Wild, Christian Flisek, Dr. Simone Strohmayr, Ruth Waldmann, Horst 
Arnold, Klaus Adelt, Inge Aures, Florian von Brunn, Martina Fehlner, Harald 
Güller, Volkmar Halbleib, Alexandra Hiersemann, Annette Karl, Natascha Kohnen, 
Ruth Müller, Markus Rinderspacher, Florian Ritter, Stefan Schuster, Arif Taşdelen 
SPD 

Drs. 18/17393, 18/18815 

Finanzierungslücke beim Kindergartenzuschuss schließen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Markus Rinderspacher 

V. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe nun Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Vorab ist über den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend "Bil

dungsarbeit im Kampf gegen Antisemitismus stärken – Empfehlungen des Antisemitis

musbeauftragten adäquat umsetzen" auf der Drucksache 18/13178 gesondert abzu

stimmen. Der federführende Ausschuss für Bildung und Kultus empfiehlt Ablehnung.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die 

Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der SPD und der FDP. Die Gegenstim

men bitte ich anzuzeigen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der FREIEN WÄHLER 

und der AfD. Stimmenthaltungen? – Das ist der Abgeordnete Plenk (fraktionslos). 

Damit ist dieser Antrag abgelehnt.

Nun kommen wir zur Gesamtabstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungs

grundlagen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind alle Fraktionen. Gibt es Gegenstimmen? – Nein. 

Stimmenthaltungen? – Der Abgeordnete Plenk (fraktionslos). Damit übernimmt der 

Landtag diese Voten.
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